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A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s / G l o s s a r

A
Abs. Absatz
B
bzw. beziehungsweise
G

Gnadenhof Nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtung zur Verwahrung schwer 
vermittelbarer Tiere

H
ha Hektar
I
idgF in der geltenden Fassung
L
LGBl. Landesgesetzblatt
LRH Landesrechnungshof
M
Mio. Millionen
O
OÖ Oberösterreich
Oö. Oberösterreichisch
Oö. LRHG Oberösterreichisches Landesrechnungshofgesetz

Oö. Tierheimstiftung Stiftung zur Errichtung, zur Erhaltung und zum Betrieb von Tier-
heimen und Tierasylen

P

Passivbauweise
Baustandard, bei der ein Gebäude mit Lüftungsanlage auf-
grund seiner guten Wärmedämmung keine klassische Heizung  
benötigt

T

Tierheim Nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtung, einschließlich Tierasyl 
oder Gnadenhof, zur Verwahrung herrenloser oder fremder Tiere

TSchG Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz)

Z
Z. Ziffer
z. B. zum Beispiel
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Oö. Tierheimstiftung

Geprüfte Stellen:

•	 Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Gesundheit

•	 Oö. Tierheimstiftung

Prüfungszeitraum:

22.4.2010 bis 1.6.2010

Rechtliche Grundlage:

Initiativprüfung des Landesrechnungshofes im Sinne des § 4 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 Z. 1 und Z. 2 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/1999 idgF.

Prüfungsgegenstand:

Prüfung der Oö. Tierheimstiftung sowie deren Finanzierung durch das Land OÖ.

Im Verlauf der Prüfung bot der LRH der damaligen Tierschutz-Landesrätin (gleichzeitig 
auch Kuratoriumsvorsitzende bis 23. Oktober 2009) ein Gespräch an. Dieses Angebot 
wurde nicht angenommen.

Prüfungsziele:

•	 	Überprüfung einzelner Projekte der Oö. Tierheimstiftung („Gnadenhof Hiasngut“ 
in Obergrünburg, geplante Errichtung eines Tierheimes in Ottnang am Hausruck 
sowie die Greifvogelstation „Osterkorn“),

•	 Beurteilung der Zielerreichung der Stiftung,

•	 Feststellung der Höhe der gewährten Landesmittel,

•	 	Überprüfung von Strategien, Richtlinien und Standards im Tierschutzbereich in 
Oberösterreich.

Prüfungsteam:

Manfred Holzer-Ranetbauer als Projektleiter und Mag. Lisa Höllwirth.
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Prüfungsergebnis:

Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde dem zuständigen Landesrat Dr. Hermann 
Kepplinger, der Abteilung Gesundheit und der Oö. Tierheimstiftung in der Schlussbe-
sprechung am 28.6.2010 zur Kenntnis gebracht.

Innerhalb der Stellungnahmefrist langte keine Stellungnahme beim LRH ein. 

Ein Schreiben der Abteilung Gesundheit langte am 19.8.2010, ein Schreiben der 
Oö. Tierheimstiftung am 23.8.2010 beim LRH ein. Diese sind dem Bericht als Beilagen 
angefügt.

Legende:

Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stel-
lungnahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäu-
ßerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Pro- 
zentangaben durch die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auf-
treten.
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Kurzfassung

(1)  Stiftung wurde zu Zwecken des Tierschutzes gegründet, das Land gewährte 
rd. 1,2 Mio. Euro an Förderungen

  Die gemeinnützige Oö. Tierheimstiftung wurde entsprechend dem Oö. Stif-
tungs- und Fondsgesetz im Jahr 2006 gegründet. Das Stammvermögen beträgt 
100.000,-- Euro. Ihr Zweck sind unter anderem bauliche Maßnahmen bei Tierhei-
men sowie deren betriebliche Erhaltung. Die Stiftung erhielt vom Land Oberös-
terreich insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro an Förderungen. Für den Tierschutz war bis 
Ende 2007 die Polizeiabteilung des Landes zuständig, ab 1.1.2008 die Direktion 
Soziales und Gesundheit, Abteilung Gesundheit. Positiv beurteilte der LRH die 
seit rd. einem Jahr andauernden Bemühungen der Abteilung Gesundheit optima-
lere Strukturen zu schaffen.

(2)  Fehlende Strategie, Konzepte, Richtlinien und Standards im Tierschutz, das 
Land kann nicht steuern

  Die Prüfung zeigte auf, dass eine Strategie, Konzepte, Richtlinien und Standards 
fehlten. Dies erschwerte die Steuerung für das Land. Die Abteilung Gesundheit 
erarbeitete einen Masterplan inkl. Lösungsvorschlägen. Eine Entscheidung des 
Tierschutz-Referenten zur Implementierung lag zum Prüfungszeitpunkt nicht vor.

  Der LRH begrüßte die Erarbeitung des Masterplanes. Er empfahl, diesen um-
zusetzen und darauf aufbauend entsprechende Konzepte, Richtlinien und Stan-
dards zu entwickeln. Weiters empfahl der LRH durch Anreize steuernd einzugrei-
fen.

(3)  Stiftung ist eingeschränkt handlungsfähig, in der Besetzung des Kuratori-
ums sah der LRH Interessenskonflikte

  Organe der Stiftung sind das Kuratorium, die/der Vorsitzende des Kuratoriums 
(bzw. dessen Stellvertreter) sowie der Geschäftsführer. Vorsitzende des Kurato-
riums war die damalige Tierschutz-Landesrätin. Viele Mitglieder dieses Gremi-
ums waren Landesbedienstete. Darin sah der LRH einen möglichen Interessens-
konflikt. Seit November 2008 steht der Stiftung kein Geschäftsführer, seit Herbst 
2009 keine Vorsitzende und kein Vorsitzender-Stellvertreter zur Verfügung. Der 
LRH bemängelte das Fehlen der satzungsgemäß vorgesehenen Organe, wo-
durch die faktische Handlungsfähigkeit eingeschränkt war.

  Der LRH empfahl, die satzungsgemäß vorgesehenen Organe umgehend zu be-
stellen. Nach Meinung des LRH sollten die Vertreterinnen und Vertreter des Lan-
des, die mit Förderungen an die Stiftung betraut sind, auch künftig nicht in Orga-
nen der Stiftung vertreten sein.

(4)  Folgenschwere Fehlentscheidungen bzw. unterlassene Maßnahmen wirken 
bis in die Gegenwart – dem Land bzw. der Stiftung entstand dadurch ein 
wirtschaftlicher Schaden

  Für kostenintensive Investitionen fasste das Kuratorium anfangs keine Beschlüs-
se. Es lagen keine schriftlichen Verträge mit den für die Stiftung tätigen Archi-
tekten und mit einer Wohnungsgenossenschaft vor. Die Funktion der Wohnungs-
genossenschaft konnte der LRH nicht eindeutig klären. Kritisch sah der LRH, 
dass diese Genossenschaft beauftragt wurde, obwohl sie nach eigenen Angaben 
kein Know How in der Errichtung eines Tierheimes hatte. Folgekostenberech-
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nungen wurden nicht angestellt. Der LRH empfahl, künftig schriftliche Verträge 
abzuschließen und die Marktmechanismen besser zu nutzen.

(5)  „Gnadenhof Hiasngut“ trotz Ausgaben in Höhe von rd. 1 Mio. Euro noch 
immer nicht in Betrieb, LRH empfahl Veräußerung

  Die Stiftung erwarb diesen Vierkanthof im Jahr 2006 um rd. 877.000,-- 
Euro zur Unterbringung von Hunden und Katzen eines anderen Tierheimes. 
Eine Bedarfsprüfung erfolgte nicht. Ein Nutzungs-, Raum- und Lärmkonzept wurde 
nicht erstellt. Die Kosten von Zu- und Umbaumaßnahmen wurden zuletzt mit rd. 
4,1 Mio. Euro geschätzt. Im Frühling 2009 wurde das Projekt von der damali-
gen Tierschutz-Landesrätin gestoppt. Das Kuratorium beschloss erste Schritte für 
einen Verkauf. Der derzeitige Tierschutz-Landesrat beauftragte eine Redimen- 
sionierung. Die Kosten dafür wurden für 20 Hunde und 100 Katzen mit 
rd. 400.000,-- Euro beziffert. Insgesamt fielen bzw. werden für das Projekt 
„Hiasngut“ mindestens 1,4 Mio. Euro reine Investitionskosten anfallen. Folge- 
kosten wurden nicht abgeschätzt. Allerdings werden sie laut Redimen- 
sionierungskonzept aufgrund der Gegebenheiten (landwirtschaftliches Gebäude) 
höher sein, als bei einem neuen Tierheim.

  Der LRH beurteilte das „Hiasngut“ aus mehreren Gründen (z. B. Eignung des 
Gebäudes, Anrainerproteste, Folgekosten, kein Betreiber sowie Höhe der Adap-
tierungskosten) für einen Tierheimbetrieb als nicht geeignet. Er empfahl auf Ba-
sis eines vorliegenden Wertermittlungsgutachtens die Veräußerung des Hofes, 
zumal bereits das Kuratorium einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. Mit 
dem Verkaufserlös und den eingesparten Redimensionierungskosten könnte das 
Land ein zweckmäßiges Tierheim errichten.

(6)  Grundstück in Ottnang am Hausruck für die Errichtung eines Tierheimes 
nicht geeignet

  Ein Tierschutzverein schenkte der Stiftung ein Grundstück zur Errichtung eines 
Tierheimes. Dafür wurde diesem Verein die Betriebsführung schriftlich zugesagt. 
Aufgrund der Beschaffenheit des Grundstückes und der problematischen ver-
einsinternen Struktur empfahl der LRH die Rückübereignung.

(7) Stiftung hat ihr Ziel weitgehend nicht erreicht, LRH rät von Investitionen ab

  Nachdem die Stiftung mit einer Ausnahme ihre Ziele nicht erreicht hat, empfahl 
der LRH den Stiftungszweck kritisch zu hinterfragen. Dem LRH schien eine stra-
tegische Neupositionierung notwendig. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren Inves-
titionsvorhaben von insgesamt rd. 3,2 Mio. Euro geplant. Folgekosten wurden 
nicht abgeschätzt. Unter den momentanen organisatorischen, strukturellen und 
budgetären Gegebenheiten rät der LRH von jeglicher (größeren) Investition ab.

(8) Zusammenfassend empfahl der LRH:

 I.  Implementierung und Weiterentwicklung des vorliegenden Masterplanes 
(siehe Berichtspunkt 16.2./Seite 17; Umsetzung ab sofort).

  1.  Erstellung von Standards und Richtlinien für den Tierschutz (siehe Be-
richtspunkt 15.2./Seite 16; Umsetzung ab sofort)

  2.  Durchführung von Bedarfserhebungen und Erstellung von Konzepten vor 
geplanten Investitionsmaßnahmen (siehe Berichtspunkte 6.2./Seite 8 und  
15.2./Seite 16; Umsetzung ab sofort)



Oö. Tierheimstiftung September 2010

3

  3.  Verkürzung der „Verweildauer“ von Tieren durch Schaffung von Anreizen 
(siehe Berichtspunkt 15.2./Seite 16; Umsetzung ab sofort)

  4.  Setzung von Maßnahmen zur Professionalisierung der Tierheime (siehe 
Berichtspunkt 15.2./Seite 16; Umsetzung ab sofort)

 II.  Kritische Prüfung der bisherigen Ausrichtung der Stiftung und ent-
sprechende Neupositionierung (siehe Berichtspunkt 15.2./Seite 16; Um-
setzung ab sofort).

  1.  Nicht-Realisierung der geplanten Investitionen von rd. 3,2 Mio. unter den 
derzeitigen Strukturen der Stiftung (siehe Berichtpunkt 16.2./Seite 17; 
Umsetzung ab sofort)

 III.  Veräußerung des „Hiasngutes“ auf Basis eines vorliegenden Wert-
ermittlungsgutachtens wegen Unwirtschaftlichkeit des Projektes (siehe 
Berichtspunkt 7.2./Seite 9;Umsetzung ab sofort)

 IV.  Rückübereignung des Grundstückes in Ottnang am Hausruck wegen feh-
lender Eignung (siehe Berichtspunkt 9.2./Seite 11; Umsetzung ab sofort)

 V.  Vermeidung von Interessenskonflikten bei der künftigen Besetzung der 
Stiftungsorgane (siehe Berichtspunkt 2.2./Seite 5; Umsetzung ab sofort)

 VI.  Bessere Nutzung des Wettbewerbes bei Baumaßnahmen (siehe Berichts-
punkt 12.2./Seite 13; Umsetzung ab sofort)
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Oö. Tierheimstiftung

Allgemeines

1.1.  Die Oö. Landesregierung beschloss am 10.7.2006 laut dem Oö. Stiftungs- und 
Fondsgesetz die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung zur Errichtung, zur 
Erhaltung und zum Betrieb von Tierheimen und Tierasylen. Die Aufsichtsbehör-
de erklärte am 1.8.2006 die Gründung für zulässig. Die Stiftung hat ihren Sitz 
in Linz, Bahnhofsplatz 1, (Landesdienstleistungszentrum). Ihr Stammvermögen 
beläuft sich auf 100.000,-- Euro. Die Mittel stammten aus dem Budget für Tier-
schutzangelegenheiten.

 Der Zweck der Stiftung ist laut Satzung: 

 •	 	Errichtung, Erweiterung, Umbau und Sanierung von Tierheimen bzw. Tier-
asylen,

 •	 bauliche und betriebliche Erhaltung von Tierheimen bzw. Tierasylen, 

 •	 	Zuwendungen zu laufenden Betriebsaufwendungen der Betreiber von Tier-
heimen und Tierasylen, 

 •	 	vorübergehende oder dauernde Übernahme des Betriebes von Tierheimen 
und Tierasylen durch die Stiftung sowie

 •	 Imagebildung, Marketing und Medieninformation.

  Bis zum 31.12.2007 war die damalige Polizeiabteilung1 des Landes für Tier-
schutz-Agenden zuständig. Seit dem 1.1.2008 ist die Direktion Soziales und Ge-
sundheit, Abteilung Gesundheit, verantwortlich2. Der Tierschutz ist im Tierschutz-
gesetz (TSchG) geregelt, welches seit 1.1.2006 bundesweit in Kraft ist. Weiters 
führen Verordnungen das TSchG näher aus.

1.2.  Der LRH stellte fest, dass die Stiftung rechtskonform gegründet wurde. Ihr 
Stammvermögen beurteilte der LRH im Hinblick auf den Stiftungszweck und den 
damit verbundenen Investitionen als gerade noch ausreichend.

Organisation der Stiftung

2.1. Organe der Stiftung sind 

 •	 das Kuratorium, 

 •	 	der/die Vorsitzende des Kuratoriums (deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter) sowie 

 •	 die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer.

  Das Kuratorium bestand - entsprechend der Satzung - zum Zeitpunkt der Grün-
dung aus insgesamt sieben Personen. Vorsitzende war die damalige Tierschutz-
Landesrätin. Der erste Stellvertreter war der provisorische Leiter der damaligen 
Polizeiabteilung.

1  Mit der neuen Amtsorganisation des Landes OÖ wurden die Agenden der Polizeiabteilung auf verschie-
dene Direktionen bzw. Abteilungen aufgeteilt. Die Polizeiabteilung selbst existiert nicht mehr.

2  Der provisorische Leiter der Polizeiabteilung wechselte samt den Tierschutz-Agenden in die Abteilung 
Gesundheit.
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  Bis Herbst 2008 wurde die Stiftung durch einen ehrenamtlichen Geschäftsführer 
vertreten. Dieser war auch gleichzeitig Obmann eines Vereines, der ein Tierheim 
in Oberösterreich betrieb. Infolge Krankheit des ehrenamtlichen Geschäftsführers 
war der erste Stellvertreter der Vorsitzenden auch interimistischer Geschäftsfüh-
rer der Stiftung (Dezember 2007 bis Oktober 2008). Eine Geschäftsordnung für 
die Agenden des Geschäftsführers lag nicht vor. Dies bedeutete, dass der Ge-
schäftsführer einen großen Handlungsspielraum zur Verfügung hatte. Nach eige-
nen Angaben orientierte er sich an der Satzung.

  Im Zeitraum November/Dezember 2008 legten zwei Kuratoriumsmitglieder und 
der Geschäftsführer ihre Funktionen zurück. Zwei neue Mitglieder und eine zwei-
te Stellvertreterin kamen gleichzeitig neu in dieses Gremium. Im Herbst 2009 
legten die Vorsitzende und ihr erster Stellvertreter ihre Funktionen zurück.

  Die Abteilung Gesundheit schrieb im Jänner 2009 landesintern den Posten des 
Geschäftsführers erfolglos aus.

 Zum Prüfungszeitpunkt hatte die Stiftung weder

 •	 eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden, 

 •	 eine erste Stellvertreterin bzw. einen ersten Stellvertreter noch 

 •	 eine Geschäftsführerin bzw. einen Geschäftsführer. 

  Die Interessen der Stiftung vertrat die zweite Stellvertreterin, welche gleichzeitig 
Bedienstete der Abteilung Gesundheit ist. 

2.2.  Der LRH stellte fest, dass die Stiftung mangels Mitglieder eingeschränkt hand-
lungsfähig war. Der LRH empfahl, die offenen Kuratoriumsfunktionen ehestens 
nachzubesetzen. Er stellte weiters fest, dass ein Großteil der Kuratoriumsmitglie-
der Bedienstete des Landes OÖ waren bzw. sind. Er sah darin mögliche Inter-
essenskonflikte, die für die Vertreterinnen bzw. Vertreter des Landes entstehen 
können. Seiner Meinung nach sollten die Bediensteten des Landes, die mit För-
derungen an die Stiftung befasst sind, auch künftig nicht in Organen der Stiftung 
vertreten sein. Positiv beurteilte der LRH die seit rd. einem Jahr andauernden 
Bemühungen der Abteilung Gesundheit optimalere Strukturen zu schaffen. Wei-
ters achtete die Abteilung Gesundheit auf eine Trennung der Verantwortung im 
Förderprozess und die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips.

  Aus den Unterlagen war für den LRH eine strukturierte Übergabe beim Wechsel 
der Geschäftsführeragenden nicht erkennbar. Der ehrenamtliche Geschäftsführer 
teilte dem LRH mit, dass er dem provisorischen Leiter der damaligen Polizeiab-
teilung sämtliche ihm zur Verfügung gestandenen Unterlagen übermittelte und 
ihn in die Agenden entsprechend einführte. Der Leiter der damaligen Polizeiabtei-
lung (gleichzeitig auch interimistisch Geschäftsführer der Stiftung) teilte dem LRH 
mit, dass keine strukturierte Übergabe erfolgte. Dem LRH war es nicht möglich, 
den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu verifizieren.

  Die generelle Dokumentation der Stiftung beurteilte der LRH bis Ende 2008 als 
mangelhaft. Dadurch gingen für die derzeit tätige zweite Stellvertreterin wertvolle 
Informationen verloren. Erschwerend wirkte sich weiters aus, dass der ehrenamt-
liche Geschäftsführer nach seinem Ausscheiden weder für die Organe der Stif-
tung noch für die Fachabteilung erreichbar war. Hiezu teilte der Geschäftsführer 
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mit, dass er von niemandem kontaktiert wurde. Dazu stellte der LRH fest, dass 
er 2009 von der Stiftung (vertreten durch die zweite Stellvertreterin) mehrfach 
schriftlich aufgefordert wurde, zu offenen Fragen Stellung zu nehmen. Ein Ge-
sprächsangebot des LRH zur Verifizierung der getätigten Aussagen nahm die 
damalige Vorsitzende des Kuratoriums nicht an.

  Auch war für den LRH nicht immer erkennbar, ob der Geschäftsführer als Ge-
schäftsführer der Stiftung oder als Obmann seines Vereines tätig war. Für den 
LRH war nicht eindeutig nachvollziehbar, warum zum Teil Rechnungen für Leis-
tungen von der Stiftung beglichen wurden, obwohl nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass diese Leistungen für den Verein erbracht wurden (z. B. Personalbe-
reitstellungen, Softwareprogramm).

3.1.  Die Oö. Tierheimstiftung (vertreten durch den ehrenamtlichen Geschäftsführer) 
schloss im März 2007 mit einem Linzer Tierarzt einen Beratungsvertrag ab. Darin 
verpflichtete sich der Tierarzt unter anderem tiermedizinische Vorschläge betref-
fend die Errichtung und den Betrieb von Tierheimen und Gnadenhöfen, perso-
nelle und inhaltliche Konzepte für die Installierung eines Fachbeirates sowie ein 
Fortbildungskonzept zu erarbeiten. Weiters wurde er damit beauftragt, jährliche 
Symposien zu organisieren und zu moderieren. Der Tierarzt bezeichnete sich auf 
stiftungseigenen Visitenkarten als Assistent der Geschäftsführung. Einen Kurato-
riumsbeschluss zur Beauftragung eines derartigen Mitarbeiters fand der LRH in 
den Unterlagen nicht vor.

  Im Juli 2007 schloss die Stiftung (vertreten durch den ehrenamtlichen Geschäfts-
führer) mit dem Tierarzt einen Mietvertrag für ein Büro ab. Im Vertrag wurde 
vereinbart, dass die Stiftung an bestimmten Tagen der Woche das Büro, welches 
sich in den Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes der Gattin des Tierarztes 
befand, anmietet. Ein Kuratoriumsbeschluss dazu lag nicht vor.

3.2.  Der LRH fand in den Unterlagen der Abteilung Gesundheit und jener der Stiftung 
keine - wie mit dem Tierarzt vertraglich vereinbart - Konzepte vor. Auch dem 
provisorischen Leiter der damaligen Polizeiabteilung waren derartige Konzepte 
nicht bekannt. Der ehrenamtliche Geschäftsführer teilte dem LRH mit, dass ent-
sprechende Konzepte der damaligen Tierschutz-Landesrätin präsentiert wurden. 
Mangels Auskunftsperson konnte der LRH diese Aussage nicht verifizieren.

  Der LRH vertrat die Meinung, dass der Honorarforderung des Tierarztes in Höhe 
von rd. 38.000,-- Euro, welche von der Stiftung beglichen wurde, keine nachvoll-
ziehbar dokumentierte Leistung gegenüberstand. Aus den Unterlagen war für den 
LRH ersichtlich, dass die damalige Tierschutz-Landesrätin die Kündigung dieses 
Beratungsvertrages beauftragte. Eine strukturierte und dokumentierte Übergabe 
von bis dato erbrachten Leistungen fand laut den Unterlagen nicht statt. Für den 
LRH war auch nicht immer erkennbar, wer im Außenverhältnis die Stiftung ver-
trat, wer welche Kompetenzen besaß bzw. wie eine Vertretungsbefugnis geregelt 
war. Nach Ansicht des LRH stand die Nutzung der angemieteten Räumlichkeiten 
in keiner Relation zum Mietzins.

4.1.  Jährlich wurde eine Kuratoriumssitzung abgehalten. Formelle Beschlüsse (z. B. 
für kostenintensive Investitionen) wurden in den ersten beiden Sitzungen laut 
Auskunft des ersten Stellvertreters der Vorsitzenden und des ehrenamtlichen 
Geschäftsführers nicht gefasst. Ein Mitglied des Kuratoriums merkte an, dass 
es sich „stark uninformiert“ fühlte. Unter der Federführung der zweiten Stellver-
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treterin (ab der dritten Sitzung) wurden entsprechende Beschlüsse gefasst und 
dokumentiert. 

4.2.  Der LRH kritisierte, dass - speziell in den ersten beiden Jahren der Stiftung - 
kostenintensive Investitionen getätigt bzw. Leistungen ohne formellen Beschluss 
beauftragt wurden. So wurde beispielsweise ohne Kuratoriumsbeschluss der An-
kauf des Gnadenhofes „Hiasngut“ durch die Oö. Landesregierung beschlossen. 
Der LRH empfahl, auf die Einhaltung von Formvorschriften zu achten.

Förderungsmittel des Landes Oberösterreich

5.1.  Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die der Stiftung seit der Gründung 
gewährten Landesmittel: 

Jahr Betrag in Euro Zweck

2006 100.000,-- Stiftungsvermögen

2006 15.000,-- Gründungskosten

2006 876.720,-- Ankauf des „Hiasngutes“ inkl. Nebenkosten

2007 20.000,-- Zuschuss zum laufenden Aufwand

2007 6.000,-- Sanierung Greifvogelstation „Osterkorn“

2007 40.000,-- Zuschuss zum laufenden Aufwand

2009 130.000,-- Zu- und Umbau „Hiasngut“

Gesamt 1.187.720,--

5.2.  Der LRH stellte fest, dass der Oö. Tierheimstiftung seit ihrer Gründung insgesamt 
rd. 1,2 Mio. Euro an Landesmitteln zur Verfügung gestellt wurden. Ein Großteil 
dieser Mittel wurde für das „Hiasngut“ verwendet. Bezüglich des Nachweises für 
die gewährten 130.000,-- Euro für den Zu- und Umbau des „Hiasngutes“ merkte 
der LRH an, dass dieser Betrag durch die Stiftung nicht ausschließlich durch 
Rechnungen für das Projekt „Hiasngut“ belegt wurde. Grundsätzlich konnte der 
LRH die widmungsgemäße Verwendung der gewährten Landesmittel bestätigen.

„Gnadenhof Hiasngut“

6.1.  Am 9.5.2006 beauftragte ein Mitarbeiter des Büros der damaligen Tierschutz-
Landesrätin den provisorischen Leiter der damaligen Polizeiabteilung die erfor-
derlichen Schritte zum Ankauf des „Hiasngutes“ in Obergrünburg als Gnadenhof 
in die Wege zu leiten. Dieser wiederum betraute den ehrenamtlichen Geschäfts-
führer entsprechend tätig zu werden. Bei diesem Gut handelt es sich um einen 
Vierkanthof mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 16 ha in der Gemeinde Grünburg, 
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mit landwirtschaftlicher und touristischer Nutzung. Die Oö. Tierheimstiftung be-
fand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Gründungsphase.

  Grund des Kaufes war die Übersiedlung von Hunden und Katzen (insgesamt 
mehr als 100 Tiere) eines Welser Tierheimes, welches vor der Delogierung stand.

  Im Zuge des Ankaufes wurde ein Schätzgutachten in Auftrag gegeben, welches 
den Wert der Liegenschaft ohne Mobiliar, beweglicher Gegenstände und Vieh- 
und Maschinenbestand mit 715.500,-- Euro angab.

  Ende Oktober 2006 erklärte sich eine Linzer Wohnungsgenossenschaft be-
reit, die Funktion eines Generalplaners3 zur Sanierung bzw. Adaptierung des
„Hiasngutes“ zu prüfen. Diese Genossenschaft gab am 5.12.2006 eine Grobkos-
tenschätzung für die Adaptierung mit 893.000,-- Euro (brutto) ab.

  Am 6.12.2006 wurden die Kaufverträge über die Liegenschaft samt Inventar in 
Höhe von 770.000,-- Euro und über die sich am Hof befindlichen schottischen 
Hochlandrinder über 30.000,-- Euro, insgesamt somit 800.000,-- Euro unterfer-
tigt. 

  Ein formeller Kuratoriumsbeschluss für den Kauf lag nicht vor. Es gab keine Be-
darfsprüfung für die Anzahl an schwer vermittelbaren Hunden und Katzen – we-
der für ganz Oberösterreich, noch für dieses Projekt4. Der ehrenamtliche Ge-
schäftsführer erstellte vertrauliche Planungsüberlegungen, welche er nach eige-
nen Angaben der damaligen Tierschutz-Landesrätin zur Kenntnis brachte. Ein 
Nutzungs-, Raum-, und Lärmkonzept wurde nicht erstellt. Folgekostenberechnun-
gen wurden nicht angestellt. Einen Betreiber des Hofes gab es nicht. Insgesamt 
sollten lt. Unterlagen rd. 160 Tiere am Hof Platz finden.

  Die Oö. Landesregierung stimmte am 18.12.2006 der Förderung in Höhe von 
876.720,-- Euro zum Ankauf des „Hiasngutes“ (samt Nebenkosten) zu. Gleich-
zeitig schenkte ein Großspender der Stiftung 300.000,-- Euro für den Erwerb 
des Gutes. Dafür sicherten ihm die Tierschutz-Landesrätin und der Landeshaupt-
mann ein - grundbücherlich nicht einverleibtes - Wohnrecht auf dem Gut zu.

  Ein Architektenteam legte im Oktober 2007 auf Basis von Erfahrungswerten ei-
ne erste (Grob-)Kostenschätzung für den Umbau des bisherigen Bestandes und 
Neubau eines Hundetraktes über rd. 2 Mio. Euro vor. Eine von der Wohnungs-
genossenschaft erstellte weitere Kostenschätzung vom Jänner 2009 belief sich 
für den Zu- und Umbau des Gutes auf rd. 4,1 Mio. Euro (brutto). Weder für die 
Architekten noch für die Wohnungsgenossenschaft lagen dem LRH schriftliche 
Verträge vor. Beide Kostenschätzungen wurden dem Kostendämpfungsverfahren 
des Landes unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass diese Schätzungen der 
Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit entsprachen. Bis zum Prü-
fungszeitpunkt wurden keine Baumaßnahmen gesetzt.

6.2.  Der LRH konnte aus dem TSchG nicht eindeutig ableiten, dass ein Bundesland 
unbedingt Gnadenhöfe benötigt. Er vertrat die Meinung, dass es für die Unter-
bringung unvermittelbarer Hunde und Katzen auch noch weitere Möglichkeiten 
gibt.

3  Laut einer Besprechungsnotiz sollte über Vorschlag der Stiftung für die Planung ein Architekt zugezogen 
werden.

4  Aus den Unterlagen ergab sich, dass eine erste Bedarfsprüfung vom provisorischen Leiter der damaligen 
Polizeiabteilung im Mai 2008 durchgeführt wurde.
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  Kritisch beurteilte der LRH, dass der Hauptgrund für den Ankauf des Gutes die 
Unterbringung der von der Delogierung bedrohten Tiere des Welser Tierheimes 
war, zumal sämtliche Tiere in anderen Tierheimen untergebracht bzw. vermittelt 
werden konnten. Somit war aus Sicht des LRH ein unmittelbarer Bedarf zu die-
sem Zeitpunkt nicht gegeben. Unter diesen Voraussetzungen konnte der LRH 
nachvollziehen, warum keine Bedarfsprüfung erfolgte und entsprechende Kon-
zepte nicht erstellt wurden.

  Positiv bewertete der LRH, dass ein Schätzgutachten eingeholt und das Kosten-
dämpfungsverfahren durchgeführt wurde. Er kritisierte aber, dass für den Erwerb 
des „Hiasngutes“ kein formeller Beschluss des Kuratoriums gefällt wurde. Es war 
dem LRH nicht möglich zu eruieren, in welchem Ausmaß die Planungsüberlegun-
gen des Geschäftsführers in das weitere Projekt einflossen. Für künftige Projekte 
empfahl der LRH, vor dem Erwerb einer Liegenschaft entsprechende Überlegun-
gen anzustellen, den Bedarf zu eruieren und Konzepte zu erarbeiten.

7.1.  Mit Beschluss des Kuratoriums vom 30.6.2009 sollten erste Schritte für ei-
nen Verkauf des Gutes unternommen werden, im Juli 2009 wurde das Projekt 
„Hiasngut“ von der damaligen Tierschutz-Landesrätin gestoppt.

  Am 3.2.2010 gab der jetzige Tierschutz-Landesrat den Auftrag, das Projekt 
„Hiasngut“ zu redimensionieren. Zu diesem Zweck wurde ein Werkvertrags- 
nehmer beauftragt, ein entsprechendes Ersatzkonzept vorzulegen. Die Maxi-
malkosten dafür wurden mit 500.000,-- Euro festgelegt. Ende Mai 2010 gab der 
Werkvertragnehmer die Schätzkosten für die Redimensionierung mit insgesamt 
rd. 400.000,-- Euro an. Das Konzept ging von Planungen für ca. 20 Hunde, 100 
Katzen, Nager, etc. aus. Bei 40 Hunden und 200 Katzen belaufen sich die Kosten 
auf rd. 950.000,-- Euro.

7.2.  Der LRH stellte fest, dass bis zum Prüfungszeitpunkt für das Projekt „Hiasngut“ 
direkt zurechenbare Ausgaben in Höhe von rd. 1 Mio. Euro5 anfielen. Trotz dieser 
Investition war es bisher nicht möglich, schwer vermittelbare Tiere im „Hiasngut“ 
unterzubringen. Weiters erkannte der LRH aus den vorliegenden Unterlagen, 
dass in der Zeit zwischen Dezember 2006 und Dezember 2007 ein Stillstand im 
Projekt eingetreten war. Für den LRH war nicht erkennbar, wie die Stiftung bzw. 
deren Vertreterin und Vertreter ihre Rolle als Bauherr ausübte.

  Unter der Annahme, dass in einem ersten Schritt für die Redimensionierung rd. 
400.000,-- Euro aufgewendet werden, ergeben sich somit insgesamt Investitions-
kosten für das „Hiasngut“ von mindestens rd. 1,4 Mio. Euro. Die Folgekosten für 
den Betrieb waren dem LRH noch nicht bekannt. Auf Grund der baulichen Ge-
gebenheiten (ursprünglich landwirtschaftlicher Betrieb) schätzte der LRH diese 
höher als bei einem neu errichteten, eingeschossigen Tierheim ein. Der LRH ver-
trat die Meinung, dass das „Hiasngut“ daher nie ein optimales Tierheim werden 
könne.

5  Darin enthalten sind die Ausgaben für den Erwerb des Gutes und die Nebenkosten, die Architektenhono-
rare in Höhe von rd. 102.000,-- Euro, die Honorare der Wohnungsgenossenschaft, das Honorar für den 
Werkvertragsnehmer sowie die Betriebskosten.
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  Weiters merkte der LRH an, dass durch die Nicht-Nutzung des Anwesens in den 
letzten Jahren Schäden in der Substanz des Gebäudes eingetreten waren. Auch 
wenn das „Hiasngut“ über eine geeignete Sonderwidmung verfügt, bestehen 
nach Ansicht des LRH eine Reihe von Risiken: 

 •	 	Es liegen nicht alle Pläne aus bisher realisierten Baumaßnahmen des Vorbe-
sitzers vor. Dies bedeutet, dass es bei Umbauarbeiten zu noch nicht abschätz-
baren Problemen, Baumängeln bzw. Kosten kommen kann,

 •	 das Trinkwasser wurde als „noch trinkbar“ eingestuft, 

 •	 die Akzeptanz bei den Anrainern ist gering, 

 •	 es gibt keinen Betreiber,

 •	 mangelnde Solidarität unter den Vereinen, welche die Tierheime betreiben,

 •	 die schlechte geografische Anbindung bzw. Erreichbarkeit des Gutes,

 •	 die Infrastruktur sowie

 •	 keine Folgekostenberechnungen.

  Darüber hinaus forderte im April 2010 der Großspender seine Spende über 
300.000,-- Euro plus Zinsen zurück, da seiner Meinung nach die Verwirklichung 
des Gnadenhofes zu lange dauere.

  Insgesamt wurden bzw. würden mindestens rd. 1,4 Mio. Euro bzw. maximal rd. 
1,95 Mio. Euro in das „Hiasngut“ investiert (ohne Folgekosten). Die geplante Er-
richtung eines kapazitätsmäßig größeren Tierheimes6 in Niederösterreich kostet 
beispielsweise rd. 1,8 Mio. Euro. 

  Aus den oben angeführten Gründen empfahl daher der LRH dem Land bzw. der 
Stiftung, das „Hiasngut“ auf Basis eines vorliegenden Wertermittlungsgutachtens 
wieder zu veräußern und erforderlichenfalls aus dem Verkaufserlös und den ein-
gesparten Redimensionierungskosten ein zweckmäßiges Tierheim neu zu errich-
ten. Weiters wies der LRH darauf hin, dass es einen Kuratoriumsbeschluss zur 
Veräußerung des Gutes bereits gibt.

8.1.  Die Herde schottischer Hochlandrinder wurde im März 2008 nach Abzug aller 
Spesen um rd. 10.500,-- Euro verkauft. Dadurch entstand der Stiftung ein Ver-
lust gegenüber dem Erwerb von rd. 20.000,-- Euro. Der provisorische Leiter der 
damaligen Polizeiabteilung teilte dem LRH mit, dass der Hauptgrund für den da-
maligen Erwerb der Rinderherde das Lukrieren von Förderungen war. Mit diesen 
Förderungen sollten die Bewirtschaftungskosten abgedeckt werden. Ein land-
wirtschaftliches Betriebskonzept sowie detaillierte Rentabilitätsrechnungen lagen 
nicht vor. Der ehrenamtliche Geschäftsführer teilte dem LRH mit, dass die Land-
wirtschaftskammer Oberösterreich nur dann einer Umwidmung zugestimmt hät-
te, wenn die Herde am Hof bliebe. Der LRH konnte den Wahrheitsgehalt dieser 
Aussage nicht verifizieren.

8.2.  Der LRH kritisierte, dass der Erwerb der Herde ohne Konzept und Berechnungen 
erfolgte und so letztlich einen Verlust von rd. 20.000,-- Euro verursachte.

6 60 bis 65 Hunde, 70 Katzen und diverse Kleintiere.
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Errichtung eines Tierheimes in Ottnang am Hausruck

9.1.  Im Dezember 2005 kaufte ein Vöcklabrucker Tierschutzverein durch finanzielle 
Unterstützung eines Großspenders7 ein Grundstück im Ausmaß von rd. 6 ha in 
Ottnang am Hausruck für rd. 76.400,-- Euro. Bei der Grundstückssuche war der 
provisorische Leiter der damaligen Polizeiabteilung eingebunden. Er qualifizierte 
dieses Grundstück für die Errichtung eines Tierheimes als bestens geeignet. Die 
Gemeinde Ottnang gab eine positive Stellungnahme im Hinblick auf die erfor-
derliche Umwidmung ab. Von der damaligen Tierschutz-Landesrätin gab es zum 
Zeitpunkt des Kaufes eine Zusage, die Errichtung des Tierheimes aus Landes-
mitteln zu finanzieren. Im Dezember 2006 änderte die Gemeinde Ottnang am 
Hausruck den Flächenwidmungsplan entsprechend. 

  Bereits im Oktober 2006 unterrichtete der provisorische Leiter der damaligen Po-
lizeiabteilung Vertreter des Vereins darüber, dass eine Finanzierung durch das 
Land Oberösterreich nur dann in Frage käme, wenn der Verein das Grundstück 
in die noch zu errichtende Stiftung einbringe. Mit Schenkungsvertrag vom März 
2007 wurde das Grundstück in das Eigentum der Stiftung übertragen. Ein formel-
ler Beschluss des Kuratoriums zur Annahme der Schenkung wurde nicht gefasst. 
Der Schenkungsvertrag sah vor, dass sich die Stiftung dazu verpflichtet, auf dem 
Grundstück ein Tierheim zu errichten und den Betrieb dem Geschenkgeber, d. h. 
dem Vöcklabrucker Tierschutzverein zu überlassen. Nach Auskunft des ehren-
amtlichen Geschäftsführers wurde diese Konstruktion auf Weisung der damali-
gen Tierschutz-Landesrätin gewählt. Mangels Auskunftsperson konnte der LRH 
diese Auskunft nicht verifizieren.

9.2.  Der LRH stellte fest, dass bei der Beurteilung der Eignung des Grundstückes 
die positive Stellungnahme der Gemeinde Ottnang im Vordergrund stand. Eine 
fundierte Bewertung fand nicht statt. Aus Sicht des LRH ist das Grundstück in 
Ottnang am Hausruck für die Errichtung eines Tierheimes nicht geeignet, da

 •	 	durch die Bachnähe eine Hochwassergefahr nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann,

 •	 ein Gerinne am Grundstück umzuleiten wäre,

 •	 der Grundwasserspiegel am Grundstück sehr hoch ist,

 •	 durch die Hangneigung eine Aufschüttung unumgänglich ist,

 •	 die Erreichbarkeit nicht optimal erscheint,

 •	 	aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Ortschaft mit Anrainerprotesten zu rech-
nen ist,

 •	 	bereits ein anderer Architekt zum Teil aus oben genannten Gründen die Pla-
nung ablehnte sowie

 •	 	gegenüber einem besser geeigneten Grundstück mit Mehrkosten in der Errich-
tung zu rechnen ist.

7 Dieser ist ident mit dem Großspender beim „Hiasngut“.
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  Der LRH empfahl daher, das Grundstück rückzuübereignen und ein besser ge-
eignetes Grundstück für den Bau eines Tierheims im Raum Vöcklabruck/Ried im 
Innkreis unter Berücksichtigung von angrenzenden Bezirken zu suchen.

  Als erhöhtes Risiko sah der LRH, dass der Vöcklabrucker Tierschutzverein als 
Betreiber des Tierheimes vorgesehen war. Weiters soll ihm laut Schenkungsver-
trag die Geschäftsleitung des Tierheimes übertragen werden. Die internen Struk-
turen des Vereins sind äußerst problematisch8.

10.1.  Ein Raum-, Nutzungs- und Lärmkonzept lag in den Unterlagen nicht vor. Es fan-
den sich unterschiedlichste Dokumente über einen möglichen Bedarf, die der 
Verein bzw. der provisorische Leiter der damaligen Polizeiabteilung erstellten. 
Laut Auskunft des Leiters der damaligen Polizeiabteilung sollte das Tierheim den 
Bedarf der Bezirke Vöcklabruck und Grieskirchen abdecken. Für den ehrenamtli-
chen Geschäftsführer sollte das Tierheim ausschließlich den Bezirk Vöcklabruck 
abdecken. 

  Der ehrenamtliche Geschäftsführer führte gegenüber dem LRH dazu aus, dass 
maßgeblich für die Überlegungen der Größe des Tierheimes die überschwem-
mungsfreie (Rest)Fläche des Grundstückes war. Ein konkretes Bedarfskonzept 
wurde nicht erstellt. Der letzte Plan sah die Unterbringung von maximal 17 Hun-
den, 90 Katzen und einer unbestimmten Anzahl von Kleintieren vor. Die Hunde 
sollten in Hundeboxen gehalten werden. 

  Das Architektenteam9 legte für den Bau eine Varianten-Kostenschätzung zwi-
schen rd. 2 und 2,2 Mio. Euro vor. Die Linzer Wohnungsgenossenschaft schätzte 
die Baukosten grob auf 2,5 Mio. Euro, was von der Direktion Umwelt und Was-
serwirtschaft, Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik, als realistisch ein-
gestuft wurde. Eine detaillierte Kostenschätzung wurde von der Genossenschaft 
nicht erstellt.

10.2.  So wie beim Projekt „Hiasngut“ kritisierte der LRH, dass kein Raum-, Nutzungs- 
und Lärmkonzept vorlag. Ebenso kritisierte der LRH, dass nicht der tatsächliche 
Bedarf  Grundlage für die Planungen der Architekten war, sondern lediglich jene 
Teile des Grundstückes, die nicht hochwassergefährdet waren. Diese Vorgehens-
weise beurteilte der LRH als unprofessionell, da der tatsächliche Bedarf über-
haupt nicht in die Überlegungen miteinbezogen wurde. Der LRH konnte nicht 
nachvollziehen, weshalb die Pläne Hundeboxen vorsahen, obwohl das TSchG 
zwingend Rudelhaltung vorsieht.

8  Der Verein spaltete sich in der Zwischenzeit, die damalige Obfrau wurde nicht wieder gewählt und auf 
Grund mangelhafter Fundtierabrechnungen kündigte die Abteilung Gesundheit ein Vertragsverhältnis mit 
dem Verein.

9 Das Architektenteam und die Wohnungsgenossenschaft sind ident mit jenen beim „Hiasngut“.
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Architekten- und sonstige Leistungen

11.1.  Ein Bauträger plante für die Projekte „Hiasngut“ und „Ottnang“ unentgeltlich von 
März 2007 bis September 2007. Ab Herbst 2007 führte ein Architektenteam die 
Planungen aus. Ein schriftlicher Vertrag lag dazu nicht vor.

11.2.  Aus den Unterlagen war für den LRH nicht ersichtlich, ab wann das Architekten-
team für die Planung zuständig wurde. Der Bauträger teilte dem LRH mit, dass 
der Kontakt seitens der Stiftung ohne Angabe von Gründen abgebrochen wurde. 
Der ehrenamtliche Geschäftsführer gab dazu an, dass der Bauträger nicht über 
einen entsprechenden Befähigungsnachweis verfüge.

  Unter der Annahme, dass die Information des Geschäftsführers zutrifft, hätte 
nach Ansicht des LRH dennoch der Markt sondiert und ein maximaler Kostenrah-
men vorgegeben werden müssen. Für den LRH war nicht verständlich, warum 
der provisorische Leiter der damaligen Polizeiabteilung diese Vorgehensweise 
in keiner Weise hinterfragte. Kritisch beurteilte der LRH, dass kein schriftlicher 
Vertrag mit dem Architektenteam abgeschlossen wurde.

12.1. Eine Wohnungsgenossenschaft erklärte laut den Unterlagen im Oktober 2006:

 •	 „Für das Projekt Hiasngut die Funktion eines Generalplaners zu prüfen“ und

 •	 „sich für das Projekt Ottnang als Generalplaner zu interessieren“.

  Sie tat dies, obwohl sie nach eigenen schriftlichen Angaben nicht das entspre-
chende Know How für die Errichtung eines Tierheimes (sowohl in konventionel-
ler als auch in Passivbauweise) besaß. Im Sommer 2008 übermittelte die Ge-
nossenschaft der Stiftung einen Entwurf eines Betreuungsvertrages, der nie un-
terzeichnet wurde. Im Frühjahr 2009 wurden beide Projekte von der damaligen 
Tierschutz-Landesrätin gestoppt. Die Genossenschaft erhielt im Jänner 2010 für 
ihre bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen nach einem Gespräch mit 
Vertretern des Büros des Tierschutz-Landesrates für das Projekt „Hiasngut“ rd. 
39.000,-- Euro und für das Projekt „Ottnang“ rd. 13.000,-- Euro.

12.2.  Der LRH stellte fest, dass das Kuratorium mit der Beauftragung der Architekten 
und der Wohnungsgenossenschaft bis Ende 2008 nicht befasst war. 

  Er konnte nicht nachvollziehen, welche Funktion (Generalplanung, Baubetreu-
ung oder zentrale Beschaffungsstelle) die Wohnungsgenossenschaft erfüllte bzw. 
ausführte. Auch war für ihn nicht eindeutig erkennbar, durch wen und wann die 
jeweiligen Beauftragungen erfolgten bzw. wer von Seiten der Stiftung die Letzt-
entscheidung inne hatte. Der LRH kritisierte, dass die Genossenschaft beauftragt 
wurde, obwohl sie keine Erfahrung in der Errichtung von Tierheimen hatte. Seiner 
Ansicht nach wurde der Wettbewerb zu wenig genutzt.

  Sehr kritikwürdig fand der LRH auch das Fehlen schriftlicher Verträge. Durch 
das Fehlen derartiger Verträge bzw. Vereinbarungen über die Abgrenzung der 
Tätigkeiten zwischen Architekten und Genossenschaft ist nicht auszuschließen, 
dass der Stiftung bzw. dem Land ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Für 
künftige Projekte empfahl der LRH, derartige Leistungen nur mehr schriftlich zu 
beauftragen und die Marktmechanismen besser zu nutzen.
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13.1.  Für das Projekt „Ottnang“ übermittelte im Herbst 2007 ein anderer Architekt der 
Stiftung eine konzeptionelle Planung. Die weitere Entwurfsplanung lehnte dieser 
Architekt aufgrund der zu erwartenden Anrainerproteste, der Bachnähe (Hoch-
wassergefahr) und der Hangneigung des Grundstückes ab. Im November 2007 
begann jenes Architektenteam, das bereits für das Projekt „Hiasngut“ tätig war, 
das Tierheim in Ottnang zu planen. Die eigentliche Auftragserteilung erfolgte im 
März 2008. Ein schriftlicher Vertrag wurde nie unterzeichnet. 

  Mitte Mai 2008 wurde dieses Architektenteam beauftragt, die Möglichkeit der 
Ausführung in Passivbauweise zu prüfen. Da diese von ihnen positiv beurteilt 
wurde, traf die Tierschutz-Landesrätin die Entscheidung, das Tierheim in Passiv-
bauweise ausführen zu lassen.

  Ende 2008/Anfang 2009 veranlasste die zweite Stellvertreterin der Vorsitzenden 
eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit in Passivbauweise. Die Wohnungsge-
nossenschaft sowie die Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft beurteilten die 
Errichtung des Tierheimes als Passivhaus als nicht wirtschaftlich. Im Mai 2009 
wurde das Projekt von der Tierschutz-Landesrätin gestoppt.

  Mangels schriftlichen Vertrages berechnete das Architektenteam sein Honorar 
auf Basis der Honorarordnung mit rd. 103.200,-- Euro. Darin waren sowohl die 
Planung in konventioneller Ausrichtung als auch in Passivbauweise berücksich-
tigt. Die zweite Stellvertreterin der Vorsitzenden stand zum Prüfungszeitpunkt mit 
dem Architektenteam zwecks Preisreduktion in Verhandlung.

13.2.  Für den LRH war nicht nachvollziehbar, weshalb eine Überprüfung der Wirtschaft-
lichkeit der Ausführung in Passivbauweise erst nach Beauftragung der Architek-
ten erfolgte. Der LRH bekennt sich zu energiesparenden Bauweisen. Allerdings 
war er der Meinung, dass die Passivbauweise für ein Tierheim nicht geeignet 
ist10. Weiters kritisierte der LRH, dass den Architekten kein maximaler Kostenrah-
men vorgegeben wurde. Für künftige Projekte empfahl der LRH, den Abschluss 
von entsprechenden schriftlichen Vereinbarungen.

Greifvogelstation „Osterkorn“

14.1.  Die Greifvogelstation Osterkorn befindet sich in Linz-Ebelsberg auf einem rd. 
2,5 ha großen Grundstück, unmittelbar an der Westautobahn. In dieser Station 
sind rd. 100 Greifvögel und Eulen untergebracht. Mit Schenkungsvertrag vom 
März 2007 übereignete ein Experte für Greifvögel der Oö. Tierheimstiftung dieses 
Grundstück. In einem Betreuungsvertrag zwischen der Stiftung und dem Experten 
wurde vereinbart, dass er die Greifvögel und Eulen betreut. Weiters verpflichtet 
er sich, Tiere, die nicht ausgewildert werden können (kranke, verletzte oder ver-
haltensgestörte Tiere) bis zu deren Ableben zu pflegen. Die Stiftung verpflichtete 
sich im Gegenzug, die für den Fortbestand der Greifvogelstation notwendigen 
baulichen Maßnahmen zu finanzieren. Für die Annahme der Schenkung lag kein 
Kuratoriumsbeschluss vor.

10  Zur Erreichung eines Passivhaus-Standards bei einem Tierheim ist ein hoher technischer Aufwand hin-
sichtlich Wärmedämmung, Luftdichtheit und Kompaktheit notwendig.
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  Die jährlichen Betriebskosten beliefen sich auf rd. 12.000,-- Euro, wovon ein 
Großteil aus privaten Mitteln und Spenden aufgebracht wurde. Aus Mitteln des 
Tierschutzes erhielt die Stiftung für die Station bisher 6.000,-- Euro für Sanie-
rungszwecke, aus Mitteln der Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und 
ländliche Entwicklung (Abteilung Naturschutz) erhielt sie jährlich 2.000,-- Euro. 

  Für eine Sanierung bzw. den Ausbau von Volieren lag zum Prüfungszeitpunkt 
eine Kostenschätzung über rd. 187.000,-- Euro vor. Um weitere rd. 63.000,-- Eu-
ro ist die Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes (samt neuem Wasseranschluss) 
geplant. Entsprechende Beschlüsse bzw. Beauftragungen waren zum Zeitpunkt 
der Prüfung noch nicht erfolgt.

14.2.  Der LRH anerkannte die Leistungen und das Engagement für die Pflege der 
Greifvögel und Eulen. Nicht nachvollziehen konnte der LRH die Übernahme der 
Greifvogelstation in die Stiftung. Dies deshalb, da seiner Meinung nach diese 
Station eher dem Artenschutz und nicht dem Tierschutz zuzurechnen ist. Er emp-
fahl deshalb, eine Übernahme dieser Station in die Naturschutz-Agenden des 
Landes zu prüfen. Im Falle von Baumaßnahmen empfahl der LRH eine professio-
nellere Vorgehensweise (beispielsweise entsprechende Beschlüsse, Sondierung 
des Marktes, Wettbewerb, schriftliche Verträge).

Tierschutz-Strategie und Masterplan

15.1.  Im Mai 2009 teilte die Abteilung Gesundheit der damaligen Tierschutz-Landes-
rätin mit, „dass zum effizienten Vollzug des TSchG ein Masterplan fehlt. Durch 
die Ermittlung von Basisdaten wird es möglich, Ziele zu formulieren und darauf 
aufbauend Konzepte umzusetzen“.

  Nach dem Stopp des Projektes „Hiasngut“ im Juli 2009 führte die Abteilung Ge-
sundheit erste Arbeiten zur Erstellung eines derartigen Planes durch. Ein Werk-
vertragnehmer wurde beauftragt, bestimmte Inhalte zu erheben bzw. zu erar-
beiten. Auch die Abteilung Gesundheit selbst deckte zu erörternde Fragen bzw. 
Inhalte ab. Im September 2009 lag der Masterplan für den Tierschutz inklusive 
Lösungsvorschlägen vor und wurde der damaligen Tierschutz-Landesrätin prä-
sentiert. Dieser Plan zeigte unter anderem auf, dass 

 •	 „klare, einheitliche Richtlinien dringend erforderlich wären,

 •	 	die derzeit nicht klare Aufteilung nach Einzugsgebieten und Zuständigkeitsbe-
reichen der Tierheime zu ständigen Kompetenzkonflikten führt und eine ge-
naue Bedarfsermittlung für die jeweilige Region nicht möglich macht,

 •	 	es über die Abrechnung von Fundtieren eine Reihe von Auffassungsunter-
schieden gibt, 

 •	 Leistungsverträge mit allen bewilligten Tierheimen abzuschließen wären und

 •	 ein zentrales Tierheim-Management eingerichtet werden soll“.
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  Im November 2009 wurde der nunmehr zuständige Tierschutz-Landesrat über die 
Notwendigkeit eines entsprechenden Planes informiert. Eine Entscheidung über 
die weitere Vorgehensweise wurde bis zum Prüfungszeitpunkt nicht getroffen. 
Das Büro des Tierschutz-Landesrates stellte zum Prüfungszeitpunkt Überlegun-
gen zur Implementierung einer Tierverwaltungs-Software an, die in allen Tierhei-
men zum Einsatz kommen soll.

  Generell gibt es für den Tierschutz in Oberösterreich keine Konzepte und Strate-
gien. Es existieren auch keine Richtlinien und Standards. Einziges Qualitätskrite-
rium sind die tierschutzrechtlichen Bewilligungen.

  Außer dem Stiftungszweck liegt für die Stiftung kein Konzept über deren strategi-
sche Ausrichtung vor.

15.2.  Der LRH beurteilte die Aktivitäten der Abteilung Gesundheit zur Erstellung eines 
Masterplanes als sehr positiv und zielorientiert. 

  Der LRH erachtete einen Masterplan als unbedingt erforderlich und empfahl eine 
Entscheidung hinsichtlich dessen Umsetzung. Weiters empfahl er, entsprechen-
de Tierschutzkonzepte, Strategien, Richtlinien und Standards zu erarbeiten und 
zu implementieren. Seiner Meinung nach sollten auch Anreize geschaffen wer-
den, um den Aufenthalt der Tiere in Tierheimen zu verkürzen (geringere „Verweil- 
dauer“). Dadurch könnte das Land seiner Ansicht nach besser steuernd eingrei-
fen. Weiters empfahl der LRH Maßnahmen zur Steigerung der Professionalität 
der Tierheime. Generell regte der LRH Bedarfserhebungen vor Entscheidungen 
an.

  Der LRH wies darauf hin, dass gemäß TSchG Bund, Länder und Gemeinden 
gemeinsam verpflichtet sind, den Tierschutz zu fördern. Seiner Meinung nach, 
sollte diese Verpflichtung in die Überlegungen des Masterplanes aufgenommen 
werden.

  Der LRH empfahl, die bisherige Ausrichtung der Stiftung kritisch zu prüfen und 
sich strategisch neu zu positionieren. Der LRH könnte sich vorstellen, dass die 
Stiftung als „ein Dach“ über sämtliche Tierheime fungiert. Dies würde bedeuten, 
ein zentrales Tierheim-Management (z. B. gemeinsame Tiervermittlung, gemein-
samer Einkauf, Entlastung der Tierheime bei Verwaltungsaufgaben) zu realisie-
ren. Eine operative Tätigkeit als Tierheimbetreiber würde der LRH der Stiftung 
nicht empfehlen. Weiters empfahl der LRH zu prüfen, ob die Rechtsform einer 
Stiftung zweckmäßig ist, da der Stiftungszweck einschränkend wirkt. 

  Nach Abschluss dieser kritischen Evaluierung bzw. der Neuausrichtung wären 
aus Sicht des LRH personelle Überlegungen sowohl bei der Stiftung als auch in 
der Abteilung Gesundheit anzustellen. Sollte eine Geschäftsführerin bzw. ein Ge-
schäftsführer bestellt werden, empfahl der LRH die Erstellung einer Geschäfts-
ordnung.
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Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick

16.1.  Zum Zeitpunkt der Prüfung waren Investitionsvorhaben von insgesamt rd.  
3,2 Mio. Euro geplant. Folgekosten konnten noch nicht abgeschätzt werden. Das 
Kuratorium war mangels Mitgliedern eingeschränkt handlungsfähig.

16.2.  Insgesamt kam der LRH zur Ansicht, dass die Stiftung im überwiegenden Aus-
maß ihr Ziel nicht erreicht hat. Weiters vertrat er die Meinung, dass bis Ende 
2007 einige folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen bzw. Maßnahmen un-
terlassen wurden, die negativ bis in die Gegenwart wirken. Dadurch ist der Stif-
tung bzw. dem Land als Stifter und Förderungsgeber ein wirtschaftlicher Schaden 
entstanden.

  Unter den momentanen organisatorischen, strukturellen und budgetären Gege-
benheiten rät der LRH von jeglicher (größeren) Investition ab. Den Stiftungs-
zweck empfahl der LRH kritisch zu hinterfragen. Eine strategische Neupositionie-
rung erschien ihm notwendig.

3 Beilagen

Linz am 16. September 2010

Dr. Helmut Brückner

Direktor des Oö. Landesrechnungshofes


















